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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanz­
gesetz 1992 geändert wird (Bondesfinanzge­

setznovelle 1992) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesfinanzgesetz 1992, BGBL NL 1, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
NL 208/1992, wird wie folgt geändert-: 

Artikel I I 

1. Im Artikel II Abs. 1 letzter Satz wird nach der 
Wortfolge "Bedeckung von Überschreitungen" die 
Wortfolge "gemäß Budgetüberschreitungsgesetz 
1992, BGBL Nr. 000, und" eingefügt. 

2. Im Artikel II Abs. 2 wird die Bezeichnung 
"BGBI. Nr. 466/1985" durch "BGBL Nr. 171/ 

1991" ersetzt. 

3. Im Artikel X Abs. 1 Z 2 werden nach dem 
Voranschlags ansatz 1/10006 der Klammerausdruck 
,,(für die Julius Raab-Stiftung, das Bruno Kreisky­
Forum für Internationalen Dialog und die Sonder- . 
maßnahmen der Bundesregierung: Ausland)", vor 
dem Voranschlagsansatz 1/15166 der Voran­
schlagsansatz ,,1115006 (für Osthilfe)", vor dem 
Voranschlagsansatz 1/17328 der Voranschlagsan­
satz ,,1117206 (bis zu 1 0 Millionen Schilling für 
Fonds Gesundes Österreich)" und vor dem 
Voranschlagsansatz 1/60136 die V oranschlagsan­
sätze ,,1/18606, 1/18608, 1/18616" eingefügt und 
lautet der Klammerausdruck des Voranschlagsan­
satzes 1/14288 ,,(für die VOEST-Alpine Medizin­
technik Ges.m.b.H. und für den Klinischen 
Aufwand)". 

Artikel 11 

1. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) werden 
eingefügt: 

a) nach dem Voranschlagsansatz 2/14194 der 
Voranschlagsansatz ,,2/14199/12 Darlehens­
rückzahlungen" , 

b) nach dem Voranschlagsansatz 1/15547 der 
Voranschlagsansatz ,,1/15554/22 Wiederein" 
stellungsbeihilfe gern. AIVG", 

c) nach dem Voranschlagsansatz 1/18347 der 
Voranschlagsansatz ,,1/18357/22 Lehrlings­
freifahrren ", 

d) nach dem Voranschlagsansatz 1/54507 der 
Voranschlagsansatz ,,1/54508/43 Zahlungen 
im Zusammenhang mit Einziehungen (Auf-
wendungen)" und 

. 

e) nach dem Einnahmen-Titel 2/601 der Voran­
schlagsansatz ,,2/60100134 Zweckgebundene 
erfolgswirksame Einnahmen". 

2. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) ist beim 
Voranschlagsansatz 1130008 der Aufgabenbe­
reich 42 zu streichen. Der bei diesem Voranschlags­

. ansatz für den Aufgabenbereich 43 auszuweisende 
Voranschlagsbetrag lautet 22,849 Millionen Schil­
ling. 

. 
3 . . Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet der 

Paragraph 2/1557 "Überweisung vom Fonds der 
AMV". 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, 
unbeschadet der den obersten Organen nach 
Maßgabe der Haushaltsvorschriften zustehenden 
Befugnis zur Bestreitung der einzelnen Ausgaben 
innerhalb ihres Teilvoranschlages, der Bundesmini­
ster für Finanzen betraut. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Bindende Grundlage für die Gebarung eines 
Finanzjahres ist das jeweils geltende Bundesfinanz­
gesetz. Ein Abgehen vom Bundesfinanzgesetz ist 
nur nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundes­
haushaltsgesetzes, BGBI. Nr. 213/1986, in der 
geltenden Fassung, und des Bundesfinanzgesetzes 
zul:.tssig. 

Seit Beginn des Finanzjahres 1992 sind beim 
Vollzug des Bundesfinanzgesetzes 1992 unerwar­
tete Entwicklungen eingetreten, denen nach den 
derzeit geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmun­
gen nicht Rechnung getragen werden kann, weshalb 
der Gesetzgeber die hiefür erforderlichen gesetzli­
chen Voraussetzungen schaffen muß; das soll durch 
Genehmigung des vorliegenden Gesetzentwurfes 
erfolgen. 

Nähere Einzelheiten sind dem besonderen Teil zu 
entnehmen. 

Der Gesetzesbeschluß betrifft die Änderung des 
Bundesfinanzgesetzes, weshalb gemäß Art. 42 

Abs. 5 B-VG dem Bundesrat· keine Mitwirkung 
zusteht. 

11. Besonderer Teil 

Zu Artikel I: 

Zu Z 1: 

Im Rahmen des Budgetüberschreitungsgesetzes 
1992 werden notwendige Mehrausgaben durch 
geringere Tilgungszahlungen von Finanzschulden 
bedeckt; für diese Bedeckungsmaßnahme wird 
Artikel II ergänzt. 

Zu Z 2: 

Die fo�male Berichtigung ergibt sich auf Grund 
des § 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend 
Beitragsleistungen der Republik Österreich bei 
internationalen Finanzinstitutionen, BGBI.Nr. 1711 

1991. 

Zu Z 3: 

Um die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von 
Bundesmitteln bei der Realisierung von Vorhaben 

. im Rahmen von Hilfsmaßnahmen für osteuropäi­
sche Staaten, von Gesundheitsinitiativen und 
-programmen sowie des Umweltschutzes zu si­
chern, wird die gesetzliche Grundlage für eine 
Rücklagenzuführung der nicht in Anspruch genom­
menen Ausgabenbeträge der Voranschlagsansätze 
1115006,1117286, 1118606, 1/18608 und 1/18616 

geschaffen. 

Zu Artikel 11: 

Zu Z 1 und 2: 

Die Eräffnu
'
ng bzw. Berichtigung der angeführ­

ten Voranschlagsansätze ist für die ordnungsge­
mäße Verrechnung der entsprechenden Einnahmen 
und Ausgaben erforderlich. 

Zu Z 3: 

Die Änderung bedeutet lediglich eine sprachliche 
Berichtigung der Ansatzbezeichnung. 
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